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Zitat von HannaV

Wo reiche ich die Remonstration denn ein? Bei dem SL selber? Oder direkt an die
Bezirksreg.?
In der ADO § 16 steht:
(1) Aufgrund ihrer persönlichen Verantwortung für die Rechtmäßigkeit dienstlicher
Handlungen haben Lehrerinnen und Lehrer das Recht und die Pflicht, Bedenken gegen
die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen gegenüber der Schulleiterin oder dem
Schulleiter geltend zu machen (§ 36 Absatz 2 BeamtStG). Wer Bedenken gegen den
Beschluss eines Mitwirkungsgremiums hat, z.B. wegen Verstoßes gegen gesetzliche
Bestimmungen oder Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden, informiert unverzüglich
die Schulleiterin oder den Schulleiter.

Du hast es doch selbst bereits zitiert. Bestehen rechtliche Bedenken zu einer Dienstanweisung,
wird zunächst bei der SL selbst remonstriert. Erst danach steht der Dienstweg über die SL an
die Behörde offen und erst in einer sehr hohen Eskalationsstufe im Zuge einer
Dienstaufsichtsbeschwerde der direkte Weg. Soweit ist man aber noch lange nicht, wenn man
nur die Rechtmäßigkeit einer Dienstanweisung anzweifelt und schon gar nicht, ohne vorab das
Gespräch mit der SL gesucht zu haben. Das gebietet übrigens auch die beamtenrechtliche
Nebenpflicht der vertrauensvollen Zusammenarbeit.
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